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Änderungsantrag zu PB.S01

Von Zeile 371 bis 372 einfügen:
der Leistungsberechtigten. Anträge auf Teilhabeleistungen sollen einfach sein und Entscheidungen im
Sinne der behinderten Menschen schnell erfolgen. Mit einem Bundesteilhabegeld wollen wir
Nachteilsausgleiche bundesweit regeln und damit Länderregeln ersetzen.

Begründung

Ein pauschales gestaffeltes Teilhabegeld sichert es Menschen mit Behinderung, selbstbestimmt und
niederschwellig ihre gesellschaftliche Teilhabeunabhängig vom Sozialhilfegesetz zu organisieren, so wie
es bisher bereits sehbehinderten Menschen mit dem Blindengeld in Bundesländern möglich ist. Als
pauschales Budget, ermöglicht es Menschen mit geringem Unterstützungsbedarf niederschwellig und
barrierefrei Teilhabe und gleichzeitig wird die Bürokratie entlastet. Beispielsweise können gehörlose
Menschen notwendige Übersetzungstätigkeiten unbürokratisch nutzen, sehbehinderte Menschen eine
Begleitperson für Behördengänge organisieren und Rollstuhlfahrer*innen ihre Mobilität sicherstellen,
ohne ihren individuellen Hilfebedarf nachweisen und schriftliche Anträge stellen zu müssen. Um
Ungleichbehandlung zu vermeiden und Chancengleichheit herzustellen, wird das Teilhabegeld bundesweit
einheitlich eingeführt.


	PB.S-01-372-3 - Änderungsantrag zu PB.S-01

